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RS OGH 1971/1/28 1Ob6/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1971

Norm

ABGB §91 C1

Rechtssatz

Der Mann ist nicht verp3ichtet, das Wirtschaftsgeld so reichlich zu bemessen, daß der Frau praktisch alle

wirtschaftlichen Dispositionen der Familie überlassen werden; hat der Mann zunächst ein so reichliches

Wirtschaftsgeld gewährt, darf er es also jederzeit auf den Betrag beschränken, der zur Deckung der Haushaltskosten

und der Kosten der persönlichen Bedürfnisse der Ehegattin ausreicht.
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